
4463 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für Familie und Umwelt 

über den Beschluß des National rates vom 21. Jänner 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz über die leistung eines weiteren österreichischen Beitrages 
an den Fonds des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen 

Für die freiwill ige Beitragsleistung Österreichs an den Fonds des 
Umweltprogrammes der Vereinten Nationen für die Jahre 1992 bis 1994 ist -
ebenso wie für die Jahre 1975 bis 1991 - ein Bundesgesetz erforderlich. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des Nationalrates trägt diesem 
Rechnung und schafft eine gesetzliche Ermächtigung zur leistung des Bei­
trages an den Fonds des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen durch den 
Bundespräsidenten. 

Der Ausschuß für Familie und Umwelt hat die gegenständliche Vorlage 
in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1993 in Verhandlung genommen und ein­
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Familie und Um­
welt somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 21. Jänner 1993 betreffend 
ein Bundesgesetz über die leistung eines weiteren österreichischen Bei­
trages an den Fonds des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen wird kein 
Einspruch erhoben. 

Josef Rauchenberger 
Berichterstatter 

23020.0020/2-93 

Wien, 1993 01 26 

Dr. Irmtraut Kar 1 S S 0 n 
Vorsitzende 
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